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TK 4107 Gummierungen in Rauchgasreinigungsanlagen

1 Abweichend von § A3 Nr. 8 e) sind Unterbre chungsschäden
infolge von Sachschäden an Beschichtun gen und Gummie -
rungen in Rauchgasreinigungsanlagen versichert.

2 Der Versicherungsnehmer hat den Versicherer bei Vertrags -
beginn über Umfang und Dauer der Gewährleistung zu infor-
mieren.

3 Nach Ablauf der Gewährleistungsfrist, jedoch nicht später
als 5 Jahre nach Beginn der Gewährleistungsfrist, leistet 
der Versicherer keine Entschädigung für Unterbrechungs -
schäden
a) infolge von Sachschäden an Beschichtungen und Gum -
mierungen durch Blasenbildung, flächige Ablösung, che-
mische Veränderungen und Erosion;

b) durch Folgeschäden an dem beschichteten oder gum-
mierten Trägermaterial. 

Diese Ausschlüsse gelten jedoch nicht, soweit nachweislich
ein Schaden ausschließlich auf einen Störfall (Störung des
bestimmungsgemäßen Betriebes), z. B. verursacht durch
einen Bedienungsfehler, zurückzuführen ist.

4 Der Versicherungsnehmer hat jeden Störfall gemäß Nr. 3, der
Schäden an Beschichtungen und Gummierungen verursacht
hat oder verursachen könnte, dem Versicherer innerhalb
einer Frist von einem Monat anzuzeigen.

5 Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten vor-
sätzlich oder grob fahrlässig, so kann der Versicherer nach
Maßgabe von § B8 zur Kündigung berechtigt oder auch leis -
tungsfrei sein.
Führt die Verletzung der Obliegenheit zu einer Gefahrerhö -
hung, gilt § B9 Absatz 2. Danach kann der Ver sicherer kün-
digen oder leistungsfrei sein.

TK 4108 Besondere Vereinbarungen für Katalysatoren

1 Abweichend von § A3 Nr. 8 sind Unterbrechungs schäden
infolge von Sachschäden an Katalysatoren für die Dauer der
im Liefer- oder Werkvertrag genannten Gewähr leistung ver -
sichert.

2 Der Versicherungsnehmer hat bei Abschluss des Vertrages
dem Versicherer die im Liefer- oder Werkvertrag vereinbarte
Gewährleistungsfrist für die Katalysatoren mitzuteilen.
Verletzt der Versicherungsnehmer die genannte Obliegenheit

vorsätzlich oder grob fahrlässig, so kann der Versicherer
nach Maßgabe von § B8 zur Kündigung berechtigt oder
auch leistungsfrei sein.
Führt die Verletzung der Obliegenheit zu einer Gefahrerhö -
hung, gilt § B9 Absatz 2. Danach kann der Ver sicherer kün-
digen oder leistungsfrei sein.

3 Katalysatoren gelten als beschädigt, wenn eine Substanz -
veränderung vorliegt und ihre Wirkung durch Messungen
nachweisbar gemindert ist.

4 Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Ur -
sachen keine Entschädigung für Unterbrechungsschäden
infolge von Erosionsschäden an Katalysatoren als Folge des
Einsatzes ballastreicher Brennstoffe.

TK 4109 Biogaskraftwerke

1 Abweichend von § A1 Nr. 1 Satz 1 gilt:
Wird die technische Einsatzmöglichkeit der im Versiche -
rungs vertrag bezeichneten betriebsfertigen stationären
maschinellen Einrichtungen von Biogaskraftwerken infolge
eines auf dem Betriebsgrundstück eingetretenen Sachscha -
dens unterbrochen oder beeinträchtigt, so leistet der Versi -
cherer Entschädigung für den dadurch entstehenden Un -
terbrechungsschaden.

2 Nur soweit im Versicherungsvertrag gesondert vereinbart
und diese Sachen im Versicherungsvertrag bezeichnet sind,
sind zusätzlich Unterbrechungsschäden versichert infolge
von Sachschäden an

a) baulichen Einrichtungen der Fermenter (wie z. B. Beton -
behälter);

b) Folienabdeckungen der Fermenter. Unterbrechungsschä -
den infolge von Sachschäden an Folienabdeckungen der
Fermenter sind nur als Folge eines dem Grunde nach ver-
sicherten Sachschadens an anderen Teilen der versicher-
ten Sache versichert.

3 Ergänzend zu § A3 Nr. 8 sind Unterbrechungs schä den infol-
ge von Sachschäden an allen in der Biogas anlage zur
Gaserzeugung verwendeten organischen Stoffen in allen
Zustandsformen nicht versichert.

4 Für Unterbrechungsschäden infolge von Sachschäden an
Folienabdeckungen der Fermenter wird von einem Unter -
brechungsschaden der Anteil nicht entschädigt, der bei
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einem planmäßigen Austausch ohnehin entstanden wäre.
Nach Überschreiten der nach Herstellerangabe zu erwarten-
den Lebensdauer erfolgt keine Ersatzleistung für den Unter -
brechungsschaden, der auch alleine entstanden wäre, wenn
nur Sachschäden an der Folienabdeckung der Fer menter
eingetreten wären.

TK 4110 Ausfallverhältnisse

Sind abweichend von § A2 Nr. 4 keine Ausfallziffern vereinbart
und ändern sich die dem Versicherungsvertrag zu grunde geleg-
ten Ausfallverhältnisse, so wird Entschädigung nicht über den
Betrag hinaus geleistet, der sich bei unveränderten Aus fall ver -
hältnissen ergeben hätte.

TK 4201 Fahrbare oder transportable Geräte

1 Abweichend von § A1 Nr. 1 und § A4 besteht für die im Ver -
sicherungsvertrag aufgeführten fahrbaren oder transporta-
blen Geräte Versicherungsschutz auch innerhalb der Bun -
des republik Deutschland oder der im Versicherungsvertrag
bezeichneten Einsatzgebiete, nicht jedoch bei Einsatz auf
Gewässern und bei Seetransporten.

2 Die Gefahren Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder
Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner La -
dung gemäß § A3 Nr. 4 a), Erdbeben gemäß § A3 Nr. 5 e),
Überschwemmung gemäß § A3 Nr. 5 f) und Hochwasser
gemäß § A3 Nr. 5 g) sind mitversichert.

TK 4260 Baustellen im Bereich von Gewässern oder in
Bereichen, in denen das Grundwasser durch
Gewässer beeinflusst wird

1 Der Versicherer leistet Entschädigung für Unterbrechungs -
schäden infolge von Sachschäden an Bauleistungen durch
Wassereinbrüche oder Ansteigen des Grundwassers, wenn
diese Ereignisse infolge eines anderen entschädigungs-
pflichtigen Schadens, eintreten.

2 Ergänzend zu § B8 Nr. 1 a) hat der Versicherungs nehmer vor
Eintritt des Versicherungsfalles Spundwände und Fange -
dämme sowie Joche und sonstige Hilfskons truktionen
a) in einem standsicheren Zustand zu errichten und
b) die Standsicherheit laufend durch die notwendigen Maß -
nahmen zu gewährleisten.

Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Nr. 2 genann-
ten Obliegenheiten vorsätzlich oder grob fahrlässig, so kann
der Versicherer nach Maßgabe von § B8 zur Kün digung
berechtigt oder auch leistungsfrei sein.
Führt die Verletzung der Obliegenheit zu einer Gefahrerhö -
hung, gilt § B9 Satz 2. Danach kann der Versiche rer kündi-
gen oder leistungsfrei sein.

3 Der Versicherer leistet Entschädigung für Unterbrechungs -
schäden infolge von Sachschäden an Bauleistungen durch
ungewöhnliches Hochwasser oder durch Ansteigen des
Grundwassers infolge ungewöhnlichen Hochwassers. Hoch -
wasser gilt als ungewöhnlich, wenn folgende Wasser stände
oder Wassermengen überschritten sind: 
Gewässer:
Pegel:
Fluss-km:
Pegelnull: m ü. NN
Wasserstände/Wassermengen:

4 Wurden Wasserstände oder Wassermengen gemäß Nr. 3
nicht vereinbart, so tritt an deren Stelle für jeden Monat der
höchste Wasserstand oder die größte Wassermenge, die
während der letzten 10 Jahre an dem Versicherungsort am
nächsten gelegenen und durch die Baumaßnahmen nicht
beeinflussten amtlichen Pegel erreicht wurden. Spitzenwerte,
die für einen Monat außergewöhnlich sind, bleiben hierbei
unberücksichtigt.
Besteht ein für den Versicherungsort maßgebender amtlicher
Pegel nicht, so tritt an die Stelle der Wasserstände oder
Wassermengen gemäß Nr. 3 der Wasserstand oder die
Wassermenge, mit der am Versicherungsort zur Zeit des
Versicherungsfalls zu rechnen war. Spitzenwerte, die für
einen Monat außergewöhnlich sind, bleiben hierbei unbe -
rücksichtigt.

5 Nur wenn dies besonders vereinbart ist, leistet der Versi che -
rer Entschädigung für Unterbrechungsschäden infolge von
Sachschäden an Bauleistungen durch außergewöhnliches
Hochwasser oder durch Ansteigen des Grundwassers infol-
ge außergewöhnlichen Hochwassers. Dies gilt auch für
Sach  schäden, die das Hochwasser verursacht, bevor es den
außergewöhnlichen Wert erreicht hat, die aber mit Sicherheit
auch nach dem Zeitpunkt eingetreten wären.
Hochwasser gilt als außergewöhnlich, wenn folgende Was -
serstände oder Wassermengen überschritten sind:
Gewässer:
Pegel:
Fluss-km:
Pegelnull: m ü. NN
Wasserstände/Wassermengen:

6 Wurden Wasserstände oder Wassermengen gemäß Nr. 5
nicht vereinbart, so tritt an deren Stelle der Wasserstand
oder die Wassermenge, von denen an Sachschäden durch
Hochwasser oder durch Ansteigen des Grundwassers infol-
ge von Hochwasser unabwendbare Umstände im Sinn der
VOB in der bei Abschluss des Versicherungsvertrages aktu-
ellen Fassung darstellen.

TK 4513 Nachhaftung

1 Abweichend von § A5 Nr. 3 leistet der Versicherer
Entschädigung über die Versicherungssumme hinaus bis zu
der vereinbarten Nachhaftung.
Ist die Versicherungssumme aus Preis- und Mengenfaktor
gebildet, so gilt die Nachhaftung nur für den Mengenfaktor.
Bei vereinbarten Höchstentschädigungen und Versiche -
rungssummen auf Erstes Risiko gilt die Nachhaftung nicht.

2 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, spätestens 6 Mo -
nate nach Ablauf einer Versicherungsperiode zu melden,
welchen Betriebsgewinn und welche Kosten er im abgelau-
fenen Geschäftsjahr erwirtschaftet hat. Soweit eine Haftzeit
von mehr als 12 Monaten vereinbart ist, sind erwirtschafteter
Betriebsgewinn und Kosten der letzten beiden Geschäfts -
jahre zu melden. Wird die Versicherungssumme überschrit-
ten, so ist die Prämie für den Mehrbetrag der Versicherungs -
summe, maximal jedoch bis zur Höhe der vereinbarten Nach -
haftung, nach zu entrichten.
Ist die Versicherungssumme in der abgelaufenen Versiche -
rungsperiode geändert worden, so gilt als Versiche rungs -
summe die Jahresdurchschnittssumme, die sich aus den
jeweiligen Versicherungssummen unter Berücksichtigung der
Zeiträume errechnet, in denen sie gegolten haben.

3 Erfolgt keine fristgerechte Meldung, wird für die abgelaufene
Versicherungsperiode die vereinbarte Versicherungssumme
bzw. nach Nr. 2 Absatz 2 sich ergebende Jahresdurch -
schnittssumme zuzüglich Nachhaftung abgerechnet.

4 Abweichend von § A2 Nr. 5 a) besteht Unter versicherung,
wenn mit Beginn der Haftzeit die Versiche rungssumme
zuzüglich der vereinbarten Nachhaftung niedriger als der
Versicherungswert ist.

TK 4702 Anlagen ausländischer Herkunft

Abweichend von § A5 leistet der Versicherer keine Entschä di -
gung für Unterbrechungsschäden infolge von Sachschäden an
Sachen ausländischer Herkunft, soweit der Unter brech ungs -
scha den darauf beruht, dass die Wiederher stellung länger
 dauert als die Wiederherstellung einer in der Bundesrepublik
Deutsch land hergestellten Sache mit gleichwertigen techni-
schen Eigenschaften. 

TK 4703 Vergrößerung des Unterbrechungsschadens durch
behördlich angeordnete Wiederherstellungs- oder
Betriebsbeschrän kungen

1 Abweichend von § A5 Nr. 1 f) ff) besteht Versiche rungs -
schutz für die Vergrößerung des Unterbrechungs scha dens
durch behördlich angeordnete Wiederherstellungs- oder Be -
triebsbeschränkungen, die nach Eintritt des Versi che rungs -
falles aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen ergehen,
die bereits vor Eintritt des Versicherungsfalles in Kraft getre-
ten waren.
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Dies gilt jedoch nur, soweit sich die behördlichen Anordnun -
gen auf im Versicherungsvertrag bezeichnete Sachen bezie-
hen, die von einem Sachschaden gemäß § A3 betroffen sind.

2. Wenn die Wiederherstellung des Betriebes aufgrund behörd-
licher Wiederherstellungsbeschränkungen nur an anderer
Stelle erfolgen darf, leistet der Versicherer für die Vergrö -
ßerung des Unterbrechungsschadens nur in dem Umfang
Entschädigung, in welchem der Schaden auch bei Wieder -
herstellung an bisheriger Stelle entstanden wäre.

3. Die Haftzeit für diese Vergrößerung des Unterbrechungs -
schadens beginnt mit dem Zugang der behördlichen An -
ordnung beim Versicherungsnehmer und beträgt einen Mo -
nat; sie verlängert nicht die vertraglich vereinbarte Haftzeit.

TK 4704 Verderb von Waren

1. Versicherte Waren
Versichert sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten
Rohstoffe, Halb- oder Fertigfabrikate oder Hilfs- oder Be -
triebs stoffe.

2. Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schäden
a) Der Versicherer leistet Entschädigung für die Kosten der
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung von Waren,
die durch Verderb als Folge einer Unterbrechung oder
Beeinträchtigung der technischen Einsatzmöglichkeit
einer im Versicherungsvertrag besonders bezeichneten
betriebsfertigen Sache beschädigt oder zerstört werden.

b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Verderb -
schäden, deren ursächliche Unterbrechung oder Beein -
trächtigung die vereinbarte Mindestzeit nicht überschrit-
ten hat.

3. Versicherungswert; Versicherungssumme; Unterversicherung
a) Versicherungswert ist der Betrag, der aufzuwenden ist,
um Sachen gleicher Art und Güte wiederzubeschaffen
oder sie neu herzustellen; maßgebend ist der niedrigere
Betrag. Für eigene Erzeugnisse ist der Versicherungswert
der erzielbare Verkaufspreis. Für nicht fertiggestellte,
eigene Erzeugnisse ist der Versicherungswert der erziel-
bare Verkaufspreis abzüglich der für die lieferfertige Fer -
tigstellung der Erzeugnisse nicht aufgewendeten Kosten.

b) Die im Versicherungsvertrag für jede versicherte Waren -
gruppe genannte Versicherungssumme soll dem Versi -
che rungswert entsprechen. Der Versicherungsnehmer soll
die Versicherungssumme für die versicherten Waren
während der Dauer des Versicherungsverhältnisses dem
jeweils gültigen Versicherungswert anpassen.

c) Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versiche -
rungswert zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles,
so besteht Unterversicherung.

4. Umfang der Entschädigung
a) Entschädigt werden die Kosten für die Wiederbe schaf -
fung oder Wiederherstellung der Waren in gleicher Art
und Güte abzüglich des Wertes des Altmaterials.

b) Grenze der Entschädigung ist der im Versicherungs ver -
trag genannte Prozentsatz des Versicherungswertes für
jede Warengruppe.

c) Wenn Unterversicherung vorliegt, wird nur der Teil des
nach a) und b) ermittelten Betrages ersetzt, der sich zu
dem ganzen Betrag verhält, wie die Versicherungssumme
zu dem Versicherungswert.

d) Der nach a) bis c) ermittelte Betrag wird je Versicherungs -
fall um den hierfür vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.

TK 4705 Vergrößerung des Unterbrechungsschadens durch
Verderb

Abweichend von § A5 Nr. 1 f) ii) ist die Vergrößerung des Unter -
brechungsschadens durch die Beschädigung oder Zerstörung
von Rohstoffen, Halb- oder Fertigfabrikaten oder Hilfs- oder
Be  triebsstoffen durch Verderb mitversichert. 
Dies gilt jedoch nur, wenn der Verderb die Folge eines gemäß 
§ A1 versicherten Unterbrechungsschadens infolge eines ge -
mäß § A3 definierten Sachschadens an einer im Ver siche rungs -
vertrag besonders bezeichneten Sache ist.

TK 4706 Schäden durch bestimmungswidriges Ausbrechen
von Schmelzmassen

Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Unterbre chungs -
 schäden infolge von Sachschäden, die durch bestimmungswid-
riges Ausbrechen 
a) glühendflüssiger Schmelzmassen oder

b) von Metallschmelzen, die durch Energiezufuhr ohne
Glüherscheinung verflüssigt sind,

aus ihren Behältnissen oder Leitungen entstehen.

TK 4712 Versicherung nach Festbeträgen je
Produktionseinheit

1 Abweichend von § A2 Nr. 1 wird der Versiche rungswert ge -
bildet aus dem Produkt eines vereinbarten Festbetrages
(Preis faktor) und der Zahl der Produktions- oder Dienst leis -
tungseinheiten (Mengenfaktor), die der Ver sicherungsnehmer
in dem Bewertungszeitraum ohne Unter brechung des Be -
triebes erzeugt hätte.

2 Unterversicherung besteht abweichend von § A2 Nr. 5 nur,
wenn mit Beginn der Haftzeit der für die Versiche rungs sum -
me zugrunde gelegte Mengenfaktor niedriger ist als der
Mengenfaktor für die Bildung des Versicherungswer tes ge -
mäß Nr.1.

3 Ergänzend zu § A5 Nr. 2 wird die Entschädigung durch Mul -
ti plikation des vereinbarten Festbetrages mit der Zahl der
Produktions- oder Dienstleistungseinheiten berechnet, die
erzeugt worden wären, wenn nicht die technische Einsatz -
möglichkeit der Sache infolge des Sachschadens unterbro-
chen oder beeinträchtigt gewesen wäre.

4 Prämienrückgewähr gemäß § B10 kann nur für den Mengen -
faktor beansprucht werden.

TK 4801 Revision von Dampf- und Wasserturbinenanlagen

1 Ergänzend zu § B8 Nr. 1 a) hat der Versicherungs nehmer
regelmäßig Revisionen durchzuführen. Die Revisi onen des
gesamten Turbosatzes oder seiner einzelnen Teile (Teil re vi -
sion) sollen aufgrund der Betriebserfahrungen des Be trei -
bers, der vom Hersteller oder von Fachverbänden empfohle-
nen Revisionsperioden sowie übertragbarer Scha den er fah -
run gen des Versicherers eingeplant und auf Kosten des Ver -
sicherungsnehmers durchgeführt werden.

2 Die maßgeblichen Revisionsintervalle sind mit dem Versiche -
rer zu vereinbaren. Sofern der Versicherer und der Versiche -
rungsnehmer keine abweichenden Revisionsintervalle verein-
bart haben, hat der Versicherungsnehmer Revisionen des
Turbosatzes oder seiner Teile entsprechend ihrer Bauart, der
Konstruktion und der Überwachungs- und Diagnoseein rich -
tungen in folgenden Zeiträumen durchzuführen:

a) 4 Jahre bzw. 30.000 äquivalente Betriebsstunden, je nach-
dem was zuerst eintritt, bei Anlagen, die aufgrund ihrer
Instrumentierung keine ausreichende Überwachung des
Betriebszustandes ermöglichen;

b) 5 Jahre bzw. 40.000 äquivalente Betriebsstunden, je nach-
dem was zuerst eintritt, bei Anlagen, die aufgrund ihrer
Instrumentierung nur eine beschränkte Überwachung des
Betriebszustandes ermöglichen;

c) 6 Jahre bzw. 50.000 äquivalente Betriebsstunden, je nach-
dem was zuerst eintritt, bei Anlagen, die nach dem Stand
der technischen Entwicklung mit den für die Betriebsüber -
wachung wesentlichen Überwachungseinrichtungen aus-
gerüstet sind und entsprechend betrieben werden.

Die Zeiträume gelten ab der ersten Inbetriebnahme bzw. der
Garantierevision des ganzen Turbosatzes oder jeweils ab der
letzten Revision des betreffenden Teiles.
Jeder Start von Dampfturbinenanlagen wird als Mittelwert von
äquivalenten Betriebsstunden je Kaltstart/Warmstart, jedoch
mindestens mit 20 äquivalenten Betriebsstunden je Start, ange-
rechnet, es sei denn, dass höhere Werte bekannt sind.
Niedrigere Werte hat der Versicherungsnehmer nachzuweisen.
3 Treten außerhalb der vereinbarten oder gemäß Nr. 2 a) bis c)
geltenden Zeiträume Sachschäden ein, wird von den entste-
henden Mehrkosten bzw. von einem Unterbrechungsscha -
den der Anteil nicht erstattet, der bei einer planmäßigen
Revision ohnehin entstanden wäre. Dies gilt auch für eine
aus Anlass eines Schadens vorgezogene Revision.

4 Vor jeder Inspektion ist der Versicherer so rechtzeitig zu
benachrichtigen, dass er auf seine Kosten an der Revision
teilnehmen kann.

5 Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer unverzüglich
wesentliche Veränderungen im Betriebsverhalten oder in der
Einsatzweise des Turbosatzes mitzuteilen.

6 Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten vor-
sätzlich oder grob fahrlässig, so kann der Versicherer nach
Maßgabe von § B8 zur Kündigung berechtigt oder auch leis -
tungsfrei sein.
Führt die Verletzung der Obliegenheit zu einer Gefahrerhö -
hung, gilt § B9 Absatz 2. Danach kann der Versi cherer kün-
digen oder leistungsfrei sein. 



TK 4803 Revision von Gasturbinenanlagen; Entschädigung
für Bauteile mit begrenzter Lebensdauer 

1 Revision von Gasturbinenanlagen
a) Ergänzend zu § B8 Nr. 1 a) hat der Versiche rungsnehmer
Inspektionen und Revisionen, die dem letzten Stand der
Empfehlungen des Herstellers entsprechen oder auf be -
sonderen Vereinbarungen zwischen dem Versicherungs -
nehmer und dem Versicherer beruhen, durchzuführen.

b) Lassen Betriebs- und Schadenerfahrungen die festgeleg-
ten Inspektions- und Revisionsintervalle unzweckmäßig
erscheinen, sind zwischen dem Versicherungsnehmer
und dem Versicherer neue Inspektions- und Revisionsvor -
schriften zu vereinbaren.

c) Vor jeder Inspektion oder Revision ist der Versicherer so
rechtzeitig zu benachrichtigen, dass er auf seine Kosten
an der Inspektion oder Revision teilnehmen kann. Die
anlässlich einer Inspektion erstellten Protokolle sind dem
Versicherer unverzüglich einzureichen.

d) Treten außerhalb der vereinbarten Zeiträume Sachschä -
den ein, wird von den entstehenden Mehrkosten bzw. von
einem Unterbrechungsschaden der Anteil nicht erstattet,
der bei einer planmäßigen Inspektion oder Revision ohne -
hin entstanden wäre. Dies gilt auch für eine aus Anlass
des Schadens vorgezogene Inspektion oder Revision.

e) Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer unverzüg-
lich wesentliche Veränderungen im Betriebsverhalten und
in der Einsatzweise der Gasturbine mitzuteilen.

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten vor-
sätzlich oder grob fahrlässig, so kann der Versicherer nach
Maßgabe von § B8 zur Kündigung berechtigt oder auch leis -
tungsfrei sein.
Führt die Verletzung der Obliegenheit zur einer Gefahrerhö -
hung, gilt § B9 Absatz 2. Danach kann der Versi che rer kün-
digen oder leistungsfrei sein.

2 Bauteile mit begrenzter Lebensdauer
a) Bauteile mit begrenzter Lebensdauer sind alle vom Her -
steller oder von Behörden diesbezüglich genannten bzw.
vom Heißgas beaufschlagten Bauteile ab Eintritt Brenn -
kammer bis Austritt Gasturbine. Schutzschichten sind
Verschleißschichten der Bauteile. Für die Lebens dauer
sind die zum Zeitpunkt des Schadeneintritts be kannten
Betriebserfahrungen, Einsatzbedingungen und anerkann-
ten Regeln der Technik zu Grunde zu legen.

b) Für Unterbrechungsschäden infolge von Sachschäden an
Bauteilen mit begrenzter Lebensdauer wird von den ent-
stehenden Mehrkosten bzw. von einem Unterbrechungs -
sch aden der Anteil nicht entschädigt, der bei einem plan-
mäßigen Austausch ohnehin entstanden wäre.

c) Nach Überschreiten der begrenzten Lebensdauer erfolgt
keine Ersatzleistung für die entstehenden Mehrkosten
bzw. den Unterbrechungsschaden, die auch alleine ent-
standen wären, wenn nur Sachschäden an Teilen mit
begrenzter Lebensdauer eingetreten wären.

TK 4804 Revision von Elektromotoren mit Leistungen von
mehr als 750 kW bzw. Drehmomenten von mehr
als 10 kNm

1 Ergänzend zu § B8 Nr. 1 a) hat der Versiche rungsnehmer vor
Eintritt des Versicherungsfalles regelmäßig Revisionen durch -
zuführen. Diese Revisionen sollen aufgrund der Betriebs er -
fahrungen des Betreibers, der vom Hersteller oder von Fach -
verbänden empfohlenen Revisionsperioden sowie übertrag-
barer Schadenerfahrungen des Versicherers eingeplant und
auf Kosten des Versicherungsnehmers durchgeführt werden.

2 Die maßgeblichen Revisionsintervalle sind mit dem Versi -
cherer zu vereinbaren. Sofern der Versicherer und der Ver -
sicherungsnehmer keine abweichenden Revisionsintervalle
vereinbart haben, hat der Versicherungsnehmer eine Revi -
sion nach 30.000 Bh, spätestens jedoch nach sechs Jahren
durchzuführen.
Der Zeitraum gilt ab der ersten Inbetriebnahme bzw. der
Garantierevision oder jeweils ab der letzten Revision.

3 Treten außerhalb der vereinbarten oder gemäß Nr. 2 gelten-
den Zeiträume Sachschäden ein, wird von den entstehenden
Mehrkosten bzw. von einem Unterbrechungsschaden der
An teil nicht erstattet, der bei einer planmäßigen Revision
ohnehin entstanden wäre. Dies gilt auch für eine aus Anlass
eines Schadens vorgezogene Revision.

4 Vor jeder Inspektion ist der Versicherer so rechtzeitig zu
benachrichtigen, dass er auf seine Kosten an der Revision
teilnehmen kann.

5 Der Versicherungsnehmer hat den Versicherer unverzüglich
wesentliche Veränderungen im Betriebsverhalten oder in der
Einsatzweise der Motoren mitzuteilen.

6 Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten vor-
sätzlich oder grob fahrlässig, so kann der Versicherer nach
Maßgabe von § B8 zur Kündigung berechtigt oder auch leis -
tungsfrei sein.
Führt die Verletzung der Obliegenheit zu einer Gefahrerhö -
hung, gilt § B9 Absatz 2. Danach kann der Versi cherer kün-
digen oder leistungsfrei sein.

TK 4805 Revision von Pressen der Spanplatten- und Holz -
industrie, Schmiede- und Strangpressen sowie
Stein- und Ziegelpressen

1 Ergänzend zu § B8 Nr. 1 a) hat der Versicherungs nehmer die
Presse regelmäßig auf seine Kosten durch einen Sach ver -
ständigen, den der Versicherungsnehmer im Einver nehmen
mit dem Versicherer benennt, zerstörungsfrei untersuchen zu
lassen.
Der Sachverständige berichtet nach der Untersuchung dem
Versicherungsnehmer und dem Versicherer über den Zu -
stand und die Betriebssicherheit der Presse. Der Sachver -
stän dige bestimmt auch den Zeitpunkt der nächsten Un -
tersuchung, und zwar erstmals bei einer Untersuchung vor
Beginn des Versicherungsschutzes.

2 Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer die Unter -
suchung rechtzeitig anzuzeigen. Der Versicherer kann zu der
Untersuchung auf seine Kosten einen Beauftragten entsen-
den.

3 Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten vor-
sätzlich oder grob fahrlässig, so kann der Versicherer nach
Maßgabe von § B8 zur Kündigung berechtigt oder auch leis -
tungsfrei sein.
Führt die Verletzung der Obliegenheit zu einer Gefahrerhö -
hung, gilt § B9 Absatz 2. Danach kann der Versi cherer kün-
digen oder leistungsfrei sein.

4 Bohrungen oder Schweißungen, die an der Presse nachträg-
lich vorgenommen werden, gelten als Gefahrerhöhungen
gemäß § B9.

5 Tritt an der Presse ein Sachschaden außerhalb des vom
Her steller empfohlenen oder mit dem Sachverständigen ver-
einbarten Revisionszeitraumes ein, wird von einem Unter -
brechungsschaden der Anteil nicht entschädigt, der bei einer
planmäßigen Revision ohnehin entstanden wäre. 

TK 4806 Revision von Windenergieanlagen

1 Ergänzend zu § B8 Nr. 1 a) hat der Versiche rungs nehmer vor
Eintritt des Versicherungsfalles regelmäßig In standhaltungen
der Windenergieanlage gemäß Hersteller vorschriften durch-
zuführen. Darüber hinaus sind Revisionen an Bauteilen mit
begrenzter Lebensdauer durchzuführen.
Der Versicherungsnehmer hat nach
a) 40.000 Betriebsstunden, spätestens jedoch nach 5 Jah -
ren, die Rotorblätter befundabhängig instand zu setzen;
außerdem sind Rotorblätter einer jährlichen Sichtprüfung
und einer Inspektion des inneren Blitzschutzes bis zur
Ableitung in das Erdreich (Durchgangsmessung) zu unter-
ziehen;

b) 40.000 Betriebsstunden, spätestens jedoch nach 5 Jah -
ren, an Getrieben die Lager unabhängig vom Zustand zu
erneuern. Radsätze inkl. Achsen sind zu prüfen und
befundabhängig instand zu setzen;

c) 40.000 Betriebsstunden, spätestens jedoch nach 5 Jah -
ren, die Rotorhauptlager unabhängig vom Zustand zu
erneuern;

d) 40.000 Betriebsstunden, spätestens jedoch nach 5 Jah -
ren, die Stator- und Rotorwicklung des Generators zu
prüfen und befundabhängig instand zu setzen. Genera -
tor lager sind unabhängig vom Zustand zu erneuern.

Die Zeiträume werden jeweils ab der ersten Inbetriebnahme
oder nach der letzten Revision oder dem Austausch des
betreffenden Bauteiles gezählt. Die Revisionen sind vom
Hersteller oder von geeigneten Fachunternehmen durchzu-
führen. Als Betriebsstunden gelten die Zeiten, in der die
Windenergieanlage unabhängig von ihrer Belastung betrie-
ben wurde. 
Für Windenergieanlagen mit kontinuierlichem Überwa-
chungssystem (Condition Monitoring), das für eine zustands -
orientierte Instandhaltung geeignet ist, können abweichende
Vereinbarungen getroffen werden.
Treten außerhalb der vereinbarten oder gemäß a) bis d) gel-
tenden Zeiträume Sachschäden ein, wird von einem Unter -



brechungsschaden der Anteil nicht entschädigt, der bei einer
planmäßigen Revision ohnehin entstanden wäre. Dies gilt
auch für eine aus Anlass eines Schadens vorgezogene Revi -
sion. Der Versicherer leistet keine Entschädigung für den
Unterbrechungsschaden, der auch allein entstanden wäre,
wenn nur Sachschäden an den unter a) bis d) genannten
Bauteilen eingetreten wären.

2 Vor jeder Revision ist der Versicherer so rechtzeitig zu be -
nachrichtigen, dass er in der Lage ist, auf seine Kosten an
der Revision teilzunehmen. Die anlässlich einer Revision
erstellten Protokolle sind dem Versicherer auf Verlangen vor-
zulegen.

3 Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer unverzüglich
wesentliche Veränderungen im Betriebsverhalten mitzuteilen.

4 Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten vor-
sätzlich oder grob fahrlässig, so kann der Versicherer nach
Maßgabe von § B8 zur Kündigung berechtigt oder auch leis -
tungsfrei sein.
Führt die Verletzung der Obliegenheit zu einer Gefahrerhö -
hung, gilt § B9 Absatz 2. Danach kann der Versi cherer kün-
digen oder leistungsfrei sein.

TK 4807 Verbrennungsmotoren in Blockheizkraftwerken 

1 Ergänzend zu § B8 Nr. 1 a) hat der Versicherungs nehmer die
Vorschriften der Hersteller bzw. der Umrüster firmen insbe-
sondere in Bezug auf
a) den Betrieb der Verbrennungsmotoren (wie zulässige Be -
triebszustände, Einhaltung von Grenzwerten etc.);

b) die regelmäßige Wartung der Verbrennungsmotoren durch
vom Hersteller autorisierte Fachfirmen;

c) die Ölbetriebszeiten der Verbrennungsmotoren (z. B.
regelmäßige Ölanalysen einschl. TAN-Wert (Total Acid
Number = Neutralisationszahl))

einzuhalten. Die durchgeführten Arbeiten und Ergebnisse
sind zu dokumentieren. Festgestellte Mängel sind unverzüg-
lich zu beheben.

2 Treten außerhalb der gemäß Nr. 1 b) geltenden Zeiträume
Sachschäden ein, wird von den entstehenden Mehrkosten
bzw. von einem Unterbrechungsschaden der Anteil nicht
erstattet, der bei einer planmäßigen Wartung ohnehin ent-
standen wäre. Dies gilt auch für eine aus Anlass eines
Schadens vorgezogene Wartung.

3 Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer unverzüglich
wesentliche Veränderungen im Betriebsverhalten oder in der
Einsatzweise der Motoren mitzuteilen. 

4 Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten vor-
sätzlich oder grob fahrlässig, so kann der Versicherer nach
Maßgabe von § B8 zur Kündigung berechtigt oder auch leis -
tungsfrei sein. 
Führt die Verletzung der Obliegenheit zu einer Gefahrerhö -
hung, gilt § B9 Absatz 2. Danach kann der Versi che rer kün-
digen oder leistungsfrei sein.

TK 4820 Regressverzicht

Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers
gegen einen Mitarbeiter (ausgenommen Repräsentanten) oder
gegen anderweitige berechtigte Benutzer (außer Mitarbeitern
von Wartungs- oder Reparaturunternehmen) der versicherten
Sache, verzichtet der Versicherer auf den Übergang des Ersatz -
anspruches, es sei denn
a) der Verursacher hat den Schaden vorsätzlich oder grob
fahrlässig herbeigeführt oder

b) für den Schaden kann Ersatz aus einer Haftpflichtversi -
cherung beansprucht werden. 

TK 4825 Makler

Der den Versicherungsvertrag betreuende Makler ist bevoll-
mächtigt, Anzeigen und Willenserklärungen des Versicherungs -
nehmers entgegenzunehmen. Er ist durch den Maklervertrag
verpflichtet, diese unverzüglich an den Versicherer weiterzulei-
ten.

TK 4850 Mitversicherungs- und Prozessführungsklausel für
die Technischen Versicherungszweige

1 Bei Versicherungen, die von mehreren Versicherern gezeich-
net worden sind, haften diese stets nur für ihren Anteil und
nicht als Gesamtschuldner.

2 Der führende Versicherer ist bevollmächtigt, Anzeigen und
Willenserklärungen des Versicherungsnehmers für alle betei-
ligten Versicherer entgegenzunehmen und in deren Namen
im Rahmen von § B8 Nr. 1 die Versicherungsverträge zu
kündigen.

3 Die vom führenden Versicherer abgegebenen Erklärungen
oder mit dem Versicherungsnehmer getroffenen Vereinba -
rungen sind für die beteiligten Versicherer verbindlich. Der
führende Versicherer ist jedoch ohne Zustimmung (Einwilli -
gung oder Genehmigung) der beteiligten Versicherer, von
denen jeder einzeln zu entscheiden hat, nicht berechtigt
a) zur Erhöhung von Versicherungssummen und/oder
Entschädigungsgrenzen über die im Versicherungsschein
genannten prozentualen Werte bzw. Maximalbeträge hin-
aus. Dies gilt nicht für Summenanpassungen im Rahmen
der Bestimmungen für die vertraglich vorgesehenen
Abrechnungsverfahren (Summe/Prämie);

b) zur Änderung der Kündigungsbestimmungen oder der
Versicherungsdauer. Dies gilt nicht für Verlängerungen der
Versicherungsdauer, die aufgrund einer im Versicherungs -
ver trag getroffenen Regelung gewährt werden; ferner
bleibt die Berechtigung des führenden Versicherers zur
Kündigung gemäß § B8 Nr. 1 unberührt;

c) zur Erweiterung des Deckungsumfangs, zur Verminde -
rung des Selbstbehaltes und/oder der Prämie. 

4 Bei Schäden, die voraussichtlich ____ EUR übersteigen oder
für die Mitversicherer von grundsätzlicher Bedeutung sind,
ist auf Verlangen der beteiligten Versicherer eine Abstim -
mung herbeizuführen.

5 Soweit die vertraglichen Grundlagen für die beteiligten
Versicherer die gleichen sind, ist folgendes vereinbart:
a) Der Versicherungsnehmer wird bei Streitfällen aus diesem
Vertrag seine Ansprüche nur gegen den führenden Versi -
cherer und nur wegen dessen Anteil gerichtlich geltend
machen.

b) Der führende Versicherer ist von den beteiligten Versiche -
rern ermächtigt, alle Rechtsstreitigkeiten aus oder im Zu -
sammenhang mit diesem Vertrag (einschließlich der Ver -
folgung von Regressansprüchen) auch bezüglich ihrer
Anteile als Kläger oder Beklagte zu führen. Ein gegen
oder vom führenden Versicherer erstrittenes, rechtskräftig
gewordenes Urteil wird deshalb von den beteiligten Versi -
cherern als auch für sie verbindlich anerkannt. Das gilt
ebenfalls für die mit dem Versicherungsnehmer nach
Rechtshängigkeit geschlossenen Vergleiche.

c) Falls der Anteil des führenden Versicherers die Beru -
fungs summe oder Revisionsbeschwerde nicht erreicht, ist
der Versicherungsnehmer berechtigt und auf Verlangen
des führenden Versicherers verpflichtet, die Klage auf
einen zweiten, erforderlichenfalls auf weitere Versicherer
auszudehnen, bis diese Summe erreicht ist. Wird diesem
Verlangen nicht entsprochen, so gilt Nr. 5 b) (Satz 2) nicht.

TK 4909 Sachverständigenverfahren bei Zusammentreffen
von Maschinen-BU- und Feuer-BU-Versicherung

1 Besteht gleichzeitig eine Feuerbetriebsunterbrechungsversi -
che rung und eine Maschinenbetriebsunterbrechungs versi -
cherung und ist streitig, ob oder in welchem Umfang ein
Schaden als Feuer-Betriebsunterbrechungsschaden oder als
Maschinen-Betriebsunterbrechungsschaden anzusehen ist,
so können der Versicherungsnehmer, der Feuer-BU-Versi -
che rer und der Maschinen-BU-Versicherer vereinbaren, dass
die Höhe des Feuer-Betriebsunterbrechungsschadens und
des Maschinen-Betriebsunterbrechungsschadens in einem
gemeinsamen Sachverständigenverfahren festgestellt wird.
Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung
auf sonstige tatsächliche Voraussetzungen des Entschädi -
gungsanspruchs sowie die Höhe der Entschädigung ausge-
dehnt werden. Der Versicherungsnehmer kann ein Sachver -
ständigenverfahren auch durch einseitige Erklärungen ge -
genüber den beiden Versicherern verlangen.

2 Für das Sachverständigenverfahren gilt:
a) Jede Partei benennt in Textform einen Sachverständigen;
der Versicherungsnehmer kann zwei Sachverständige
benennen. Die Parteien können sich auch auf einen oder
mehrere gemeinsame Sachverständige einigen.
Jede Partei kann die anderen Parteien unter Angabe des
oder der von ihr benannten Sachverständigen in Textform
auffordern, auch ihrerseits einen Sachverständigen zu
benennen. Geschieht dies nicht binnen zwei Wochen
nach Empfang der Aufforderung, so kann die auffordern-
de Partei den Sachverständigen der säumigen Partei
durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht
ernennen lassen. In der Aufforderung ist auf diese Folge
hinzuweisen.

b) Die Sachverständigen benennen in Textform vor Beginn
des Feststellungsverfahrens einen weiteren Sachverstän -
digen als Obmann. Einigen sie sich nicht, so wird der Ob -



mann auf Antrag einer Partei durch das für den Schaden -
ort zuständige Amtsgericht ernannt.

c) Der Versicherer darf als Sachverständige keine Personen
benennen, die Mitbewerber des Versicherungsnehmers
sind oder mit ihm in dauernder Geschäftsverbindung ste-
hen, ferner keine Personen, die bei Mitbewerbern oder
Geschäftspartnern angestellt sind oder mit ihnen in einem
ähnlichen Verhältnis stehen. Dies gilt entsprechend für die
Benennung eines Obmannes durch die Sachverstän digen.

3 Für den Mindestinhalt der Feststellungen der Sachverstän -
digen gelten die diesem Vertrag zugrunde liegenden Allge -
meinen Versicherungsbedingungen und die für die Feuer -
betriebsunterbrechungsversicherung zugrunde liegenden
Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

4 Die Sachverständigen übermitteln den drei Parteien gleich-
zeitig ihre Feststellungen. Weichen die Feststellungen von-
einander ab, so werden diese unverzüglich dem Obmann
übergeben. Dieser entscheidet über die streitig gebliebenen
Punkte innerhalb der durch die Feststellungen der Sachver -
ständigen gezogenen Grenzen und übermittelt seine Ent -
scheidung den drei Parteien gleichzeitig.
Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei
die Kosten ihres oder ihrer Sachverständigen. Die Kosten
des Obmannes tragen die Parteien je zu einem Drittel.
Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obman -
nes sind für die Vertragsparteien verbindlich, wenn nicht
nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der wirklichen
Sachlage erheblich abweichen. Aufgrund dieser verbind -
 lichen Feststellungen berechnen die Versicherer die Ent -
schä digung.

5 Steht zum Zeitpunkt der Fälligkeit einer Entschädigungs zah -
lung noch nicht fest, inwieweit der Schaden als Feuer-BU-
oder als Maschinen-BU-Schaden anzusehen ist, so beteiligt
sich jeder Versicherer an der Zahlung vorläufig mit der
Hälfte.

TK 4910 Elektronik Betriebsunterbrechungs-Versicherung

1 Gegenstand der Versicherung
Abweichend von § A1 Nr. 1 Satz 1 gilt:
Wird die technische Einsatzmöglichkeit einer im Versiche -
rungsvertrag bezeichneten, betriebsfertigen Sache (elektro-
technische oder elektronische Anlagen und Geräte) infolge
eines auf dem Betriebsgrundstück eingetretenen Sachscha -
dens unterbrochen oder beeinträchtigt, leistet der Versiche -
rer Entschädigung für den dadurch entstehenden Unterbre -
chungsschaden.

2 Sachschaden; versicherte und nicht versicherte Gefahren
und Schäden
Abweichend von § A3 gilt:
a) Sachschaden ist die unvorhergesehen eintretende Be -
schädigung oder Zerstörung der im Versicherungsvertrag
bezeichneten Sachen sowie das unvorhergesehene Ab -
handenkommen durch Diebstahl, Einbruchdiebstahl,
Raub oder Plünderung.
Unvorhergesehen sind Sachschäden, die der Versiche -
rungs nehmer oder seine Repräsentanten weder rechtzei-
tig vorhergesehen haben noch mit dem für die im Betrieb
ausgeübte Tätigkeit erforderlichen Fachwissen hätten
vorhersehen können, wobei nur grobe Fahrlässigkeit
schadet und diese den Versicherer dazu berechtigt, seine
Leistung in einem der Schwere des Verschuldens ent-
sprechenden Verhältnis zu kürzen.
Insbesondere wird Entschädigung geleistet für Unterbre -
chungsschäden infolge von Sachschäden durch 
aa) Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit oder Vorsatz
Dritter;

bb) Konstruktions-, Material- oder Ausführungsfehler;
cc) Kurzschluss, Überstrom oder Überspannung;
dd) Schwelen, Glimmen, Sengen, Glühen oder Implosion;
ee) Wasser, Feuchtigkeit;
ff) Sturm, Frost, Eisgang, und sofern nicht ausgeschlos-
sen Überschwemmung.

b) Entschädigung für Unterbrechungsschäden infolge von
Sachschäden an elektronischen Bauelementen
Entschädigung für Unterbrechungsschäden infolge von
Sach schäden an elektronischen Bauelementen (Bauteile)
einer im Versicherungsvertrag bezeichneten Sache wird
nur geleistet, wenn eine versicherte Gefahr nachweislich
von außen auf eine Austauscheinheit (im Reparaturfall
üblicherweise auszutauschende Einheit) oder auf die
Sache insgesamt eingewirkt hat. Ist dieser Beweis nicht
zu erbringen, so genügt die überwiegende Wahrschein -

lichkeit, dass der Sachschaden auf die Einwirkung einer
versicherten Gefahr von außen zurückzuführen ist.
Für Unterbrechungsschäden durch Folge-Sachschäden
an weiteren Austauscheinheiten wird jedoch
Entschädigung geleistet.

c) Entschädigung für Unterbrechungsschäden infolge von
Sachschäden an Röhren und Zwischenbildträgern
Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, leistet der
Versi cherer Entschädigung für Unterbrechungsschäden
infolge von Sachschäden an Röhren und Zwischenbild -
trägern durch
aa) Einbruchdiebstahl, Raub, Vandalismus;
bb) Leitungswasser.

d) Entschädigung für Unterbrechungsschäden infolge von
Verlusten oder Veränderungen von Daten des Betriebs -
systems
Entschädigung für Unterbrechungsschäden infolge von
Ver lusten oder Veränderungen von Daten des Betriebs -
systems wird nur geleistet als Folge eines Sachschadens
an Daten trägern, soweit es sich nicht um
Wechseldatenträger handelt.

e) Nicht versicherte Gefahren und Schäden
Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende
Ursachen keine Entschädigung für Unterbrechungs -
schäden infolge von Sachschäden
aa) durch Vorsatz des Versicherungsnehmers oder des-
sen Repräsentanten;

bb) durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg,
Revolution, Rebellion oder Aufstand;

cc) durch Innere Unruhen;
dd) durch Kernenergie, nukleare Strahlung oder radio -
aktive Substanzen;

ee) durch Erdbeben;
ff) durch Mängel, die bei Abschluss der Versicherung
bereits vorhanden waren und dem Versicherungs -
nehmer oder seinen Repräsentanten bekannt sein
mussten;

gg) durch betriebsbedingte normale oder betriebsbeding-
te vorzeitige Abnutzung oder Alterung; für Unterbre -
chungsschäden durch Folgeschäden an weiteren
Austauscheinheiten wird jedoch Entschädigung ge -
leis tet. Nr. 2b) bleibt unberührt;

hh) durch Einsatz einer Sache, deren Reparaturbedürf tig -
keit dem Versicherungsnehmer oder seinen Reprä -
sentanten bekannt sein musste; der Versicherer leistet
jedoch Entschädigung für den Unterbrechungs scha -
den, wenn der Sachschaden nicht durch die Repara -
turbedürftigkeit verursacht wurde oder wenn die
Sache zur Zeit des Schadens mit Zustimmung des
Versicherers wenigstens behelfsmäßig repariert war;

ii) durch Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Ab -
sturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner
Ladung;

jj) die durch Kurzschluss, Überstrom oder Überspan-
nung an elektrischen Einrichtungen als Folge von
Schäden durch Brand, Blitzschlag oder Explosion
entstehen.

f) Zusätzlich versicherbare Schäden
Nur soweit im Versicherungsvertrag gesondert vereinbart,
sind Unterbrechungsschäden infolge von Sachschäden
an Zusatzgeräten und Fundamenten von im Versicher -
ungsvertrag bezeichneten Sachen versichert.

g) Nicht versichert sind Unterbrechungsschäden infolge von
Schäden an
aa) Hilfs- und Betriebsstoffen, Verbrauchsmaterialien und
Arbeitsmitteln;

bb) Werkzeugen aller Art;
cc) sonstigen Teilen, die während der Lebensdauer der im
Versicherungsvertrag bezeichneten Sache erfahrungs-
gemäß mehrfach ausgewechselt werden müssen.

h) Im Sinne dieser Bedingungen gilt:
aa) Einbruchdiebstahl ist das Einbrechen, Einsteigen oder
Eindringen des Diebes mittels falscher oder gestohle-
ner oder geraubter richtiger Schlüssel oder anderer
Werkzeuge in ein Gebäude oder einen Raum eines
Gebäudes.

bb) Raub ist die Anwendung oder Androhung von Gewalt
gegen den Versicherungsnehmer, seine Angehörigen
oder Arbeitnehmer, um deren Widerstand gegen die
Wegnahme versicherter Sachen auszuschalten.

cc) Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungs-
gemäßen Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat
und das sich aus eigener Kraft auszubreiten vermag.



dd) Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blit -
zes auf Sachen.

ee) Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben
von Gasen oder Dämpfen beruhende, plötzlich verlau-
fende Kraftäußerung.

ff) Leitungswasser ist Wasser, das aus fest verlegten Zu-
oder Ableitungsrohren der Wasserversorgung, aus
sonstigen mit dem Rohrsystem fest verbundenen
Einrichtungen der Wasserversorgung, aus Anlagen
der Warmwasser- oder Dampfheizung, aus Sprinkler-
oder Berieselungsanlagen bestimmungswidrig ausge-
treten ist.

3 Erweiterter Geltungsbereich für bewegliche Sachen 
Sofern besonders vereinbart, gilt:
a) Für die im Versicherungsvertrag als beweglich bezeichne-
ten Sachen besteht Versicherungsschutz auch für Unter -
brechungsschäden infolge von Sachschäden außerhalb
des Versicherungsortes, und zwar in dem im Versiche -
rungsvertrag genannten Gebiet. Dies gilt auch, wenn
diese Sachen in Kraft- und Wasserfahrzeugen fest einge-
baut sind. Kein Versicherungsschutz besteht für in Luft -
fahr zeugen fest eingebaute Sachen.

b) Ergänzend zu § B8 Nr. 1 a) hat der Versiche rungsnehmer
vor Eintritt des Versicherungsfalles Dächer und Fenster
von Kraftfahrzeugen zu schließen sowie de ren Türen
abzuschließen.

c) Verletzt der Versicherungsnehmer die in b) genannte Ob -
liegenheit vorsätzlich oder grob fahrlässig, so kann der
Versicherer nach Maßgabe von § B8 Nr. 1 b) zur Kün di -
gung berechtigt oder auch leistungsfrei sein.
Führt die Verletzung der Obliegenheit zu einer Gefahr er -
hö  hung, gilt § B9 Absatz 2. Danach kann der Versi che rer
kündigen oder leistungsfrei sein.

4 Brand, Blitzschlag oder Explosion 
Sofern besonders vereinbart, leistet der Versicherer Ent schä -
digung abweichend von Nr. 2 e) ii) und jj) auch für Unter bre -
chungsschäden infolge von Sachschäden
a) durch Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz
eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung;

b) die durch Kurzschluss, Überstrom oder Überspannung an
elektrischen Einrichtungen als Folge von Brand, Blitz -
schlag oder Explosion entstehen. Dies gilt auch, wenn
der Sachschaden durch Abnutzung entstanden ist.

TK 4940 Mehrkosten-Versicherung

1 Gegenstand der Versicherung
Abweichend von § A1 Nr. 2 sind anstelle von fortlaufenden
Kosten und Betriebsgewinn Mehrkosten versichert.
Mehrkosten sind Kosten, die der Versicherungs neh mer
innerhalb der Haftzeit aufwendet, um eine Unterbre chung
oder Beeinträchtigung des Betriebes abzuwenden oder zu
verkürzen, weil der frühere betriebsfertige Zustand einer
beschädigten Sache wiederhergestellt oder eine zerstörte
Sache durch eine gleichartige ersetzt werden muss.
Die Begriffe „fortlaufende Kosten und Betriebsgewinn“ sowie
„Unterbrechungsschaden“ in Abschnitt A sowie den verein-
barten Klauseln gelten ersetzt durch die Begriffe „Mehrkos -
ten“ bzw. „Aufwand von Mehrkosten“. 

2 Versicherungswert
a) Abweichend von § A2 Nr. 1 wird der Versiche rungswert
jeweils gebildet aus den versicherten zeitabhängigen (aa))
und zeitunabhängigen (bb)) Mehrkosten, die der Ver si che -
rungsnehmer in dem Bewertungszeitraum hätte aufwen-
den müssen, wenn die im Versicherungs ver trag bezeich-
nete Sache während des gesamten Bewer tungs zeit rau -
mes infolge eines Sachschadens ausgefallen wäre.
Versicherungswert kann insbesondere ein Produkt aus
einem Preis je Einheit (Preisfaktor) und einer Anzahl von
Einheiten (Mengenfaktor) sein.
aa) Zeitabhängige Mehrkosten sind Kosten, die proportio-
nal mit der Dauer der Unterbrechung oder Beein -
träch  tigung der technischen Einsatzmöglichkeit ent-
stehen, z. B. für
(1) Fremdstrom-Arbeitspreis;
(2) Benutzung anderer Anlagen;
(3) Anwendung anderer Arbeits- oder Fertigungs -
verfahren;

(4) gemietete Maschinen oder maschinelle Einrich -
tungen;

(5) Inanspruchnahme von Lohn-Dienstleistungen oder
Lohn-Fertigungsleistungen;

(6) Bezug von Halb- oder Fertigfabrikaten. 

bb) Zeitunabhängige Mehrkosten sind Kosten, die wäh -
rend der Dauer der Unterbrechung oder Beeinträch -
tigung der technischen Einsatzmöglichkeit nicht fort-
laufend entstehen, z. B. für
(1) Fremdstrom-Leistungspreis;
(2) Umrüstung;
(3) einmalige Umprogrammierung.

b) Unterversicherung besteht abweichend von § A2 Nr. 5
nur, wenn mit Beginn der Haftzeit ein für die Versiche -
rungs summe zugrunde gelegter Mengenfaktor niedriger
ist als der Mengenfaktor für die Bildung des Versiche -
rungs wertes gemäß a). 

3 Umfang der Entschädigung; Unterversicherung
Ergänzend zu § A5 gilt:
a) Mehrkosten werden nur ersetzt, soweit ohne ihren Auf -
wand eine Betriebsunterbrechung oder -beeinträchtigung
infolge des Sachschadens eingetreten wäre.

b) Ist die Versicherungssumme aus einem Preis- und Men -
genfaktor gebildet, so ist die Entschädigung auf den
Betrag begrenzt, der sich durch Multiplikation des versi-
cherten Preises mit der Zahl der ausgefallenen Einheiten
ergibt.

c) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für die Kos -
ten zur Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung von
Sachen in den Zustand vor Schadeneintritt.

4 Sachverständigenverfahren
Abweichend von § A7 Nr. 4 b) bis d) müssen die Fest stel lun -
gen der Sachverständigen die entstandenen Mehr kosten so -
wie Ursache und Zweck ihres Aufwandes enthalten.
Die Sachverständigen haben alle Arten von Mehrkosten 
(Nr. 2 a) mit Preis- und Mengenfaktor gesondert auszuwei-
sen.

5 Prämienrückgewähr
Prämienrückgewähr gemäß § B10 kann nur bei den gemäß
Nr. 2 a) aa) versicherten zeitabhängigen Mehr kos ten jeweils
für den Mengenfaktor beansprucht werden.

TK 4941 Leistungspreis für Inanspruchnahme elektrischer
Leistung oder von Netzkapazität

1 Gegenstand der Versicherung
Abweichend von § A1 Nr. 2 besteht der Unterbre chungs -
scha den aus dem Leistungspreis für das Vorhalten von elek-
trischer Leistung oder Netzkapazität gemäß dem vom Ver -
sicherungsnehmer mit dem Netzbetreiber oder Strom liefe -
rant abgeschlossenen Vertrag. 

2 Versicherungssumme; Versicherungswert
a) Abweichend von § A2 Nr. 6 entspricht die Versiche rungs -
periode dem Abrechnungsjahr der versicherten Leistung.

b) Abweichend von § A2 Nr. 5 a) besteht keine Unter ver si -
cherung, soweit die Versicherungssumme nur deshalb
niedriger ist als der Versicherungswert, weil der Be wer -
tungs zeitraum in mehrere Abrechnungsjahre fällt.

c) Der Versicherungsnehmer kann jederzeit für den Rest der
laufenden Versicherungsperiode wegen einer nicht scha-
denbedingten Inanspruchnahme elektrischer Leistung
oder von Netzkapazität die Herabsetzung der Versiche -
rungssumme verlangen. Für die folgende Versicherungs -
periode gilt wieder die ursprüngliche Versicherungs -
summe.
Die Versicherungssumme wird ab dem Zeitpunkt der
nicht schadenbedingten Inanspruchnahme elektrischer
Leistung oder von Netzkapazität herabgesetzt, jedoch
nicht früher als 3 Monate vor Zugang der Meldung beim
Versicherer. Für den Rest der laufenden Versiche rungs -
periode werden _ Pro zent der Prämie aus der Differenz
zwischen der ursprüng lichen und der herabgesetzten
 Versicherungssumme erstattet.

3 Umfang der Entschädigung
Der Versicherer leistet Entschädigung für den erhöhten Auf -
wand für den versicherten Leistungspreis, soweit die alleini-
ge Ursache hierfür ein gemäß § A3 versicherter Sachscha -
den ist. 
Die Entschädigung wird durch Gegenüberstellung der tat -
säch lichen Aufwendungen und der fiktiven Aufwendungen
ohne Berücksichtigung des Versicherungsfalles ermittelt.
Die endgültige Abrechnung der vom Versicherer zu leisten-
den Entschädigung erfolgt nach Ablauf des Abrechnungs -
jahres, in das das Ende des Bewertungszeitraumes fällt.
Kann der Sachschaden gemäß § A3 innerhalb der Haftzeit
nicht bis zum Ende des laufenden Abrechnungsjah res beho-
ben werden, so leistet der Versicherer Entschädi gung auch
für den Leistungspreis in den folgenden Abrech nungsjahren



jeweils erneut bis zur Höhe der vereinbarten Versiche rungs -
summe.

TK 4950 Bauleistungs-Betriebsunterbrechungs-
Versicherung

1 Gegenstand der Versicherung; Unterbrechungsschaden;
Haftzeit
Abweichend von § A1 gilt:
a) Gegenstand der Versicherung
Wird die Nutzungsmöglichkeit des im Versicherungsver -
trag bezeichneten Bauvorhabens zum geplanten Zeit -
punkt durch einen am Versicherungsort eingetretenen
Sachschaden verzögert oder beeinträchtigt, leistet der
Versicherer Entschädigung für den dadurch entstehenden
Unterbrechungsschaden.

b) Unterbrechungsschaden
Der Unterbrechungsschaden besteht aus den fortlaufen-
den Kosten und dem Betriebsgewinn, die der Versiche -
rungsnehmer innerhalb des Unterbrechungszeitraumes,
längstens jedoch der Haftzeit nicht erwirtschaften kann,
weil die beschädigte oder zerstörte Bauleistung oder die
abhanden gekommene Sache in einen dem Zustand un -
mittelbar vor Eintritt des Sachschadens technisch gleich-
wertigen Zustand versetzt bzw. durch eine gleichartige
Sache ersetzt werden muss (Unterbrechungsschaden).

c) Haftzeit
Die Haftzeit ist der Zeitraum, für welchen Versicherungs -
schutz für den Unterbrechungsschaden besteht.
Die Haftzeit beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem ohne
Eintritt des Sachschadens die Nutzungsmöglichkeit des
Bauvorha bens gegeben gewesen wäre.
Ist die Haftzeit nach Monaten bemessen, so gelten je -
weils 30 Kalendertage als ein Monat. Ist jedoch ein Zeit -
raum von 12 Monaten vereinbart, so beträgt die Haftzeit
ein volles Kalenderjahr.

2 Bewertungszeitraum
Abweichend von § A2 Nr. 2 beginnt der Bewer tungszeitraum
mit dem Ende des Unterbrechungsschadens.

3 Sachschaden; versicherte und nicht versicherte Gefahren
und Schäden
Abweichend von § A3 gilt:
a) Sachschaden ist die unvorhergesehen eintretende Be -
schädigung oder Zerstörung des im Versicherungsvertrag
bezeichneten Bauvorhabens oder sonstiger im Versiche -
rungsvertrag bezeichneter Sachen.
Unvorhergesehen sind Sachschäden, die der Versiche -
rungsnehmer oder seine Repräsentanten weder rechtzei-
tig vorhergesehen haben noch mit dem für die Erstellung
der Bauleistung erforderlichen Fachwissen hätten vorher-
sehen können, wobei nur grobe Fahrlässigkeit schadet
und diese den Versicherer dazu berechtigt, seine Leistung
in einem der Schwere des Verschuldens entsprechenden
Verhältnis zu kürzen.

b) Zusätzlich versicherbare Gefahren und Schäden
Nur wenn dies besonders vereinbart ist, leistet der Ver si -
cherer Entschädigung für Unterbrechungsschäden infolge
von
aa) Verlusten durch Diebstahl mit dem Gebäude fest ver-
bundener versicherter Bestandteile;

bb) Sachschäden durch Brand, Blitzschlag oder Explo -
sion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, sei-
ner Teile oder seiner Ladung; 

cc) Sachschäden durch Gewässer und/oder durch
Grund wasser, das durch Gewässer beeinflusst wird,
infolge von 
(1) ungewöhnlichem Hochwasser;
(2) außergewöhnlichem Hochwasser;

dd) Sachschäden durch Innere Unruhen;
ee) Sachschäden durch Streik oder Aussperrung;
ff) Sachschäden durch radioaktive Isotope.

c) Nicht versicherte Schäden
Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Unterbre -
chungsschäden durch
aa) Mängel der versicherten Lieferungen und Leistungen
sowie sonstiger versicherter Sachen;

bb) Verluste von versicherten Sachen, die nicht mit dem
Gebäude fest verbunden sind;

cc) Schäden an Glas-, Metall- oder Kunststoffoberflächen
sowie an Oberflächen vorgehängter Fassaden durch
eine Tätigkeit an diesen Sachen.

d) Nicht versicherte Gefahren und Schäden 
Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende

Ursachen keine Entschädigung für Unterbrechungs -
schäden infolge von Sachschäden
aa) durch Vorsatz des Versicherungsnehmers oder des-
sen Repräsentanten; 

bb) durch normale Witterungseinflüsse, mit denen wegen
der Jahreszeit und der örtlichen Verhältnisse gerech-
net werden muss; Entschädigung wird jedoch geleis -
tet, wenn der Witterungsschaden infolge eines ande-
ren entschädigungspflichtigen Schadens entstanden
ist;

cc) durch normale Wasserführung oder normale Wasser -
stände von Gewässern;

dd) durch nicht einsatzbereite oder ausreichend redun-
dante Anlagen zur Wasserhaltung; redundant sind die
Anlagen, wenn sie die Funktion einer ausgefallenen
Anlage ohne zeitliche Verzögerung übernehmen kön-
nen und über eine unabhängige Energieversorgung
verfügen;

ee) während und infolge einer Unterbrechung der Arbei -
ten auf dem Baugrundstück oder einem Teil davon
von mehr als 3 Monaten;

ff) durch Baustoffe, die durch eine zuständige Prüfstelle
beanstandet oder vorschriftswidrig noch nicht geprüft
wurden;

gg) durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg,
Revolution, Rebellion, Aufstand;

hh) durch Innere Unruhen;
ii) durch Kernenergie, nukleare Strahlung oder radio -
aktive Substanzen.

4 Versicherungsort
Abweichend von § A4 gilt: 
Versicherungsschutz besteht nur innerhalb des Versiche -
rungsortes. Versicherungsort sind die im Versicherungs -
vertrag bezeichneten räumliche Bereiche. 

5 Sachverständigenverfahren
Ergänzend zu § A7 Nr. 4 müssen die Feststellun gen der
Sach verständigen auch enthalten, ab wann und in welchem
Umfang auch ohne den Sachschaden die Nutzung des Bau -
vorhabens möglich gewesen wäre.

6 Ende des Vertrages
a) Abweichend von § B3 endet der Vertrag mit der Nut -
zungs möglichkeit des Bauvorhabens, spätestens jedoch
mit dem vereinbarten Zeitpunkt. Besteht die Nut zungs -
möglichkeit nur für einen Teil des Bauvorhabens, endet
der Versicherungsschutz für diesen Teil.

b) Der Versicherungsvertrag kann verlängert werden, soweit
keine Sachschäden, die zu einem versicherten Unterbre -
chungsschaden führen können, eingetreten sind.

c) Bei Eintritt des Unterbrechungsschadens kann der Ver -
sicherungsnehmer einen neuen Bauleistungs-Betriebs -
unterbrechungs-Versicherungsvertrag beantragen.

7 Prämienrückgewähr
§ B10 gilt nicht.

8 Obliegenheiten
a) Abweichend von § B8 Nr. 1 a) aa) hat der Versicherungs -
nehmer
aa) alle Planungsdaten sowie deren Veränderung auf-
grund des tatsächlichen Bau-/Montagefortschrittes
aufzuzeichnen und nach Produktionsbeginn Bücher
zu führen. Diese Planungsdaten sowie deren Ver än -
derungen, Inventuren, Bilanzen sowie Gewinn- und
Verlustrechnungen sind für mindestens drei Jahre vor
Verlust, Beschädigung oder Zerstörung zu schützen;
dem Versicherer ist jederzeit zu gestatten, sich über
den Bau-/Montagefortschritt zu informieren und
Einsicht in die Aufzeichnungen zu nehmen;

bb) den Versicherer unverzüglich über nachträgliche Än -
derungen der technischen Eigenschaften, des Bau-,
Montage- oder Probebetriebsablaufes, des Zeitplans
oder der Betriebsweise des Montageobjektes zu
informieren;

cc) die notwendigen Informationen über die Eigenschaf -
ten oder Veränderungen des Baugrundes und der
Grundwasserverhältnisse einzuholen und zu beach-
ten;

dd) während einer gänzlichen Unterbrechung der Arbeiten
auf dem Baugrundstück oder eines Teils davon not-
wendige und zumutbare Maßnahmen zum Schutz der
versicherten Sachen zu ergreifen.

b) Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten
vorsätzlich oder grob fahrlässig, so kann der Versicherer
nach Maßgabe von § B8 zur Kündigung be rechtigt oder
auch leistungsfrei sein.



Führt die Verletzung der Obliegenheit zu einer Gefahr -
erhö hung, gilt § B9 Absatz 2. Danach kann der Versiche -
rer kündigen oder leistungsfrei sein.

TK 4970 Montage-Betriebsunterbrechungs-Versicherung

1 Gegenstand der Versicherung; Unterbrechungsschaden;
Haftzeit
Abweichend von § A1 gilt:
a) Gegenstand der Versicherung
Wird die technische Einsatzmöglichkeit des im Versiche -
rungsvertrag bezeichneten Montageobjektes zum geplan-
ten Zeitpunkt durch einen am Versicherungsort eingetre-
tenen Sachschaden verzögert oder beeinträchtigt, leistet
der Versicherer Entschädigung für den dadurch entste-
henden Unterbrechungsschaden.

b) Unterbrechungsschaden
Der Unterbrechungsschaden besteht aus den fortlaufen-
den Kosten und dem Betriebsgewinn, die der Versiche -
rungsnehmer innerhalb des Unterbrechungszeitraumes,
längstens jedoch der Haftzeit, nicht erwirtschaften kann,
weil die beschädigte, zerstörte oder abhanden gekomme-
ne Sache in einen dem Zustand unmittelbar vor Eintritt
des Sachschadens technisch gleichwertigen Zustand ver-
setzt bzw. durch eine gleichartige Sache ersetzt werden
muss (Unterbrechungsschaden).

c) Haftzeit
Die Haftzeit ist der Zeitraum, für welchen Versicherungs -
schutz für den Unterbrechungsschaden besteht.
Die Haftzeit beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem ohne
Eintritt des Sachschadens die Nutzungsmöglichkeit des
Montagevorhabens gegeben gewesen wäre.
Ist die Haftzeit nach Monaten bemessen, so gelten je -
weils 30 Kalendertage als ein Monat. Ist jedoch ein Zeit -
raum von 12 Monaten vereinbart, so beträgt die Haftzeit
ein volles Kalenderjahr.

2 Bewertungszeitraum
Abweichend von § A2 Nr. 2 beginnt der Bewer tungszeitraum
mit dem Ende des Unterbrechungsschadens. 

3 Sachschaden; versicherte und nicht versicherte Gefahren
und Schäden
Abweichend von § A3 gilt:
a) Sachschaden ist die unvorhergesehen eintretende Be -
schädigung oder Zerstörung des im Versicherungsvertrag
bezeichneten Montageobjektes. Unvorhergesehen eintre-
tende Verluste von versicherten Sachen sind dem Sach -
schaden gleichgestellt.
Unvorhergesehen sind Sachschäden, die der Versiche -
rungsnehmer oder seine Repräsentanten weder rechtzei-
tig vorhergesehen haben noch mit dem für die Montage
und Inbetriebnahme erforderlichen Fachwissen hätten
vorhersehen können, wobei nur grobe Fahrlässigkeit
schadet und diese den Versicherer dazu berechtigt, seine
Leistung in einem der Schwere des Verschuldens ent-
sprechenden Verhältnis zu kürzen.

b) Soweit nichts anderes vereinbart ist, leistet der Versi -
cherer Entschädigung für Unterbrechungsschäden durch
Sachschäden an Lieferungen und Leistungen, die der
Versicherungsnehmer der Art nach ganz oder teilweise
erstmals ausführt oder ausführen lässt, nur, soweit der
Sachschaden durch Einwirkung von außen entstanden
ist. 

c) Zusätzlich versicherbare Gefahren und Schäden
Nur wenn dies besonders vereinbart ist, leistet der Ver -
sicherer Entschädigung für Unterbrechungsschäden infol-
ge von Sachschäden durch
aa) Brand, Blitzschlag oder Explosion, Anprall oder Ab -
sturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner
Ladung; 

bb) Innere Unruhen;
cc) Streik oder Aussperrung;
dd) betriebsbedingt vorhandene oder verwendete radio-
aktive Isotope.

d) Nicht versicherte Gefahren und Schäden 
Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende
Ursachen keine Entschädigung für Unterbrechungs -
schäden infolge von 
aa) Sachschäden durch Vorsatz des Versicherungsneh -
mers oder dessen Repräsentanten; 

bb) Sachschäden durch normale Witterungseinflüsse, mit
denen wegen der Jahreszeit und der örtlichen Ver -
hältnisse gerechnet werden muss;

cc) Sachschäden, die eine unmittelbare Folge der dau-

ernden Einflüsse des Betriebes sind; 
dd) Verlusten, die erst bei einer Bestandskontrolle festge-
stellt werden;

ee) Sachschäden, die später als einen Monat nach
Beginn der ersten Erprobung eintreten und mit einer
Erprobung zusammenhängen;

ff) Sachschäden durch den Einsatz einer Sache, deren
Reparaturbedürftigkeit dem Versicherungsnehmer
oder seinen Repräsentanten bekannt sein musste; der
Versicherer leistet jedoch Entschädigung für den Un -
ter brechungsschaden, wenn der Schaden nicht durch
die Reparaturbedürftigkeit verursacht wurde oder
wenn die Sache zur Zeit des Schadens mit Zustim -
mung des Versicherers wenigstens behelfsmäßig
repariert war;

gg) Sachschäden durch Beschlagnahme oder sonstige
hoheitliche Eingriffe;

hh) Sachschäden durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse,
Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion oder Aufstand;

ii) Sachschäden durch Kernenergie, nukleare Strahlung
oder radioaktiven Substanzen;

jj) Sachschäden durch Mängel, die bei Abschluss der
Versicherung bereits vorhanden waren und dem Ver -
sicherungsnehmer, der Leitung des Unternehmens
oder dem verantwortlichen Leiter der Montagestelle
hätten bekannt sein können, wobei nur grobe Fahr -
lässigkeit schadet und diese den Versicherer dazu
berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des
Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

4 Versicherungsort
Abweichend von § A4 gilt: 
Versicherungsschutz besteht nur innerhalb des Versiche -
rungsortes. Versicherungsort sind die im Versicherungs ver -
trag bezeichneten räumliche Bereiche. 

5 Sachverständigenverfahren
Ergänzend zu § A7 Nr. 4 müssen die Feststellun gen der Sach -
 verständigen auch enthalten, ab wann und in welchem Um -
fang auch ohne den Sachschaden die tech nische Mög lich -
keit des geplanten Einsatzes des Montage objektes be stand.

6 Ende des Vertrages
a) Abweichend von § B3 endet der Vertrag mit der Ab nah -
me des Montageobjektes durch den Besteller, spätestens
jedoch mit dem vereinbarten Zeitpunkt.

b) Der Versicherungsvertrag kann verlängert werden, soweit
keine Sachschäden, die zu einem versicherten Unterbre -
chungsschaden führen können, eingetreten sind.

c) Bei Eintritt des Unterbrechungsschadens kann der Ver -
sicherungsnehmer einen neuen Montage-Betriebsunter -
bre chungs-Versicherungsvertrag beantragen.

7 Prämienrückgewähr
§ B10 gilt nicht.

8 Obliegenheiten
a) Abweichend von § B8 Nr. 1 a) aa) hat der Ver sicherungs -
nehmer alle Planungsdaten sowie deren Ver änderung auf-
grund des tatsächlichen Bau-/Montagefort schrittes aufzu-
zeichnen und nach Produktionsbeginn Bücher zu führen.
Diese Planungsdaten sowie deren Ver änderungen, In ven -
turen, Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen
sind für mindestens drei Jahre vor Verlust, Beschädigung
oder Zerstörung zu schützen.
Dem Versicherer ist jederzeit zu gestatten, sich über den
Bau-/Montagefortschritt zu informieren und Einsicht in die
Aufzeichnungen zu nehmen.

b) Der Versicherungsnehmer hat den Versicherer unverzüg-
lich über nachträgliche Änderungen der technischen
Eigenschaften, des Bau-, Montage- oder Probebetriebs -
ablaufes, des Zeitplans oder der Betriebsweise des Mon -
tageobjektes zu informieren.

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten vor-
sätzlich oder grob fahrlässig, so kann der Versicherer nach
Maßgabe von § B8 zur Kündigung be rechtigt oder auch leis -
tungsfrei sein.
Führt die Verletzung der Obliegenheit zu einer Gefahr erhö -
hung, gilt § B9 Absatz 2. Danach kann der Versi cherer kün-
digen oder leistungsfrei sein.

TK 4980

Betriebsunterbrechungs-Versicherung infolge des Ausfalls der
öffentlichen Versorgung mit Gas, Strom, Wärme oder Wasser

1 Gegenstand der Versicherung; Unterbrechungsschaden;
Haftzeit
a) Gegenstand der Versicherung



Abweichend von § A1 Nr. 1 gilt: 
aa) Wird der im Versicherungsvertrag bezeichnete Betrieb
des Versicherungsnehmers infolge des Ausfalls der
öffentlichen Versorgung mit Gas, Strom, Wärme oder
Wasser unterbrochen oder beeinträchtigt, leistet der
Versicherer Entschädigung für den dadurch entste-
henden Unterbrechungsschaden
(1) für die Dauer des Ausfalls der Versorgung;
(2) soweit vereinbart, für die Dauer der Verlängerung
der Betriebsunterbrechung oder -beeinträchtigung
über die Ausfallzeit hinaus.

bb) Soweit vereinbart, leistet der Versicherer Entschädi -
gung für die Kosten der Wiederherstellung oder Wie -
derbeschaffung von im Versicherungsvertrag bezeich-
neten
(1) Waren (Rohstoffe, Halb- oder Fertigfabrikate,
Hilfs- oder Betriebsstoffe), die durch Verderb als
Folge eines Ausfalls der öffentlichen Versorgung
beschädigt oder zerstört werden;

(2) technischen Betriebseinrichtungen, die als Folge
eines Ausfalls der öffentlichen Versorgung beschä-
digt oder zerstört werden.

b) Unterbrechungsschaden
Abweichend von § A1 Nr. 2 besteht der Un ter brechungs -
schaden aus den fortlaufenden Kosten und dem Be triebs -
 gewinn in dem versicherten Betrieb, die der Versi che -
rungsnehmer innerhalb des Unterbrechungs zeit rau mes,
längstens jedoch der Haftzeit, nicht erwirtschaften kann,
weil die öffentliche Versorgung ausgefallen ist.

c) Haftzeit
Abweichend von § A1 Nr. 3 Absatz 2 beginnt die Haftzeit
mit dem Ausfall der öffentlichen Versorgung, spätestens
jedoch mit Beginn des Unterbrechungs scha dens.

2 Versicherungswert; Versicherungssumme
Ergänzend zu § A2 gilt:
a) Versicherungswert 
aa) Für Waren ist der Versicherungswert der Betrag, der
aufzuwenden ist, um Sachen gleicher Art und Güte
wiederzubeschaffen oder sie neu herzustellen; maß-
gebend ist der niedrigere Betrag. Für eigene Erzeug -
nisse ist der Versicherungswert der erzielbare Ver -
kaufspreis. Für nicht fertiggestellte, eigene Erzeug -
nisse ist der Versicherungswert der erzielbare Ver -
kaufspreis abzüglich der für die lieferfertige Fertig -
stellung der Erzeugnisse nicht aufgewendeten
Kosten.

bb) Für technische Betriebseinrichtungen ist der Versi -
cherungswert der Neuwert. Neuwert ist der jeweils
gültige Listenpreis der versicherten Sache im Neu -
zustand zuzüglich der Bezugskosten (z. B. Kosten für
Verpackung, Fracht, Zölle, Montage).

b) Versicherungssumme
Die im Versicherungsvertrag für jede versicherte Waren -
gruppe oder Sachen der technischen Betriebseinrichtung
genannten Versicherungssummen soll den jeweiligen
Versicherungswerten entsprechen. Der Versicherungs -
nehmer soll die Versicherungssummen während der
Dauer des Versicherungsverhältnisses dem jeweils gül -
tigen Versicherungswert anpassen.

c) Unterversicherung
Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versiche -
rungswert zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles,
so besteht Unterversicherung.

3 Versicherte und nicht versicherte Gefahren
Abweichend von § A3 gilt:
a) Ausfall der öffentlichen Versorgung ist die Unterbrechung
der Versorgung, die auf eine Ursache vor der Grenzstelle
im Bereich der öffentlichen Versorgung zurückzuführen ist.
Die Grenzstelle ist die Stelle zwischen dem öffentlichen
Versorgungsnetz und dem Betrieb des Versicherungs -
nehmers, ab der gemäß Netzanschlussvertrag die Ge -
fahrtragung auf den Versicherungsnehmer übergeht. Die
Grenzstelle ist im Versicherungsvertrag zu bezeichnen.
Öffentliche Versorgung ist die Bereitstellung und/oder das
Betreiben von Netzen für die allgemeine Versorgung in
Zusammenhang mit der Erzeugung, dem Transport oder
der Verteilung von Gas, Strom, Wärme oder Wasser.

b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit der
Ausfall der öffentlichen Versorgung verursacht wurde
durch
aa) geplante Abschaltungen;
bb) Streik, Aussperrung;
cc) Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolu -

tion, Rebellion, Aufstand;
dd) Innere Unruhen;
ee) Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive
Substanzen.

c) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für den
Unterbrechungsschaden, wenn die Dauer des Ausfalls
der öffentlichen Versorgung die vereinbarte Mindestzeit
nicht überschritten hat.

4 Umfang der Entschädigung
a) Abweichend von § A5 Nr. 1 a) Absatz 1 leistet der Ver si -
cherer Entschädigung, wenn der Ausfall der öffentlichen
Versorgung innerhalb der vereinbarten Ver siche rungs -
dauer eintritt.

b) Ergänzend zu Abschnitt A § 5 Nr. 1 g) aa) gilt für versi-
cherte Waren und technische Betriebseinrichtungen:
aa) Entschädigt werden die Kosten für die Wiederbe -
schaffung oder Wiederherstellung der Waren in glei-
cher Art und Güte und der technischen Betriebsein -
rich tungen in den früheren, betriebsfertigen Zustand
abzüglich des Wertes des Altmaterials.

bb) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für 
(1) Kosten, die auch unabhängig vom Versicherungs -
fall aufzuwenden gewesen wären;

(2) Mehrkosten für Änderungen und Verbesserungen;
(3) Mehrkosten für behelfsmäßige oder vorläufige
Wiederherstellung;

(4) Kosten für Arbeiten, die an nicht versicherten
Sachen ausgeführt werden;

(5) Vermögensschäden.
cc) Grenze der Entschädigung ist der im Versicherungs -
vertrag genannte Prozentsatz des Versicherungs -
wertes für jede Warengruppe und die technischen
Betriebseinrichtungen.

c) Der nach § A5 ermittelte Betrag für den Un ter brech ungs -
schaden sowie der nach b) ermittelte Betrag für den
Sach schaden wird je Versicherungsfall um den je weils
hierfür vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.

TK 4990 Versicherung von Vertragsstrafen für Terminverzug

1 Gegenstand der Versicherung; Vertragsstrafe für Termin -
verzug; Haftzeit
Abweichend von § 1 gilt:
a) Gegenstand der Versicherung
Wird die technische Einsatzmöglichkeit des im Versiche -
rungsvertrag bezeichneten Montageobjektes zum geplan-
ten Zeitpunkt durch einen am Versicherungsort eingetre-
tenen Sachschaden verzögert oder beeinträchtigt, leistet
der Versicherer Entschädigung für die im Liefer-/Werkver -
trag zwischen dem Besteller und dem Versicherungsneh -
mer vereinbarte Vertragsstrafe für Terminverzug, die im
einzelnen im Versicherungsvertrag zu bezeichnen ist. 
Die Begriffe „fortlaufende Kosten und Betriebsgewinn“
und „Unterbrechungsschaden“ in Abschnitt A sowie den
vereinbarten Klauseln gelten ersetzt durch den Begriff
„Vertragsstrafe für Terminverzug“.

b) Haftzeit
Die Haftzeit ist der Zeitraum, für welchen Versicherungs -
schutz für die Vertragsstrafe für Terminverzug besteht.
Die Haftzeit beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem ohne
Eintritt des Sachschadens die Nutzungsmöglichkeit des
Montageobjektes gegeben gewesen wäre.
Ist die Haftzeit nach Monaten bemessen, so gelten je -
weils 30 Kalendertage als ein Monat. Ist jedoch ein Zeit -
raum von 12 Monaten vereinbart, so beträgt die Haftzeit
ein volles Kalenderjahr.

2 Versicherungswert; Versicherungssumme; Unterversicherung
Abweichend von § A2 gilt:
a) Versicherungswert
Der Versicherungswert wird gebildet aus der maximal ge -
mäß Liefer-/Werkvertrag vom Versicherungsnehmer an den 
Besteller zu zahlenden Vertragsstrafe für Termin verzug.

b) Versicherungssumme
Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer
und Versicherungsnehmer im Einzelnen vereinbarte
Betrag, der dem Versicherungswert entsprechen soll.

c) Unterversicherung
Unterversicherung besteht, wenn mit Beginn der Haftzeit
die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungs -
wert ist.

3 Sachschaden; versicherte und nicht versicherte Gefahren
und Schäden
Abweichend von § A3 gilt: 



a) Sachschaden ist die unvorhergesehen eintretende Be -
schädigung oder Zerstörung des im Versicherungsvertrag
bezeichneten Montageobjektes. Unvorhergesehen eintre-
tende Verluste von versicherten Sachen sind dem Sach -
schaden gleichgestellt.
Unvorhergesehen sind Sachschäden, die der Versiche -
rungsnehmer oder seine Repräsentanten weder rechtzei-
tig vorhergesehen haben noch mit dem für die Montage
und Inbetriebnahme erforderlichen Fachwissen hätten
vorhersehen können, wobei nur grobe Fahrlässigkeit
schadet und diese den Versicherer dazu berechtigt, seine
Leistung in einem der Schwere des Verschuldens ent-
sprechenden Verhältnis zu kürzen.

b) Soweit nichts anderes vereinbart ist, leistet der Versi che -
rer Entschädigung für Unterbrechungsschäden durch
Sachschäden an Lieferungen und Leistungen, die der
Versicherungsnehmer der Art nach ganz oder teilweise
erstmals ausführt oder ausführen lässt, nur, soweit der
Sachschaden durch Einwirkung von außen entstanden
ist. 

c) Zusätzlich versicherbare Gefahren und Schäden
Nur wenn dies besonders vereinbart ist, leistet der Ver -
sicherer Entschädigung für Unterbrechungsschäden infol-
ge von Sachschäden durch
aa) Brand, Blitzschlag oder Explosion, Anprall oder Ab -
sturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner
Ladung; 

bb) Innere Unruhen;
cc) Streik oder Aussperrung;
dd) betriebsbedingt vorhandene oder verwendete radio-
aktive Isotope.

d) Nicht versicherte Gefahren und Schäden 
Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende
Ursachen keine Entschädigung für Unterbrechungs schä -
den infolge von
aa) Sachschäden durch Vorsatz des Versicherungsneh -
mers oder dessen Repräsentanten; 

bb) Sachschäden durch normale Witterungseinflüsse, mit
denen wegen der Jahreszeit und der örtlichen Ver -
hältnisse gerechnet werden muss;

cc) Sachschäden, die eine unmittelbare Folge der dau-
ernden Einflüsse des Betriebes sind; 

dd) Verlusten, die erst bei einer Bestandskontrolle festge-
stellt werden;

ee) Sachschäden, die später als einen Monat nach Be -
ginn der ersten Erprobung eintreten und mit einer
Erprobung zusammenhängen;

ff) Sachschäden durch den Einsatz einer Sache, deren
Reparaturbedürftigkeit dem Versicherungsnehmer
oder seinen Repräsentanten bekannt sein musste; der
Versicherer leistet jedoch Entschädigung für den Un -
terbrechungsschaden, wenn der Schaden nicht durch
die Reparaturbedürftigkeit verursacht wurde oder
wenn die Sache zur Zeit des Schadens mit Zustim -
mung des Versicherers wenigstens behelfsmäßig
repariert war;

gg) Sachschäden durch Beschlagnahme oder sonstige
hoheitliche Eingriffe;

hh) Sachschäden durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse,
Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion oder Aufstand;

ii) Sachschäden durch Kernenergie, nukleare Strahlung
oder radioaktiven Substanzen;

jj) Sachschäden durch Mängel, die bei Abschluss der
Versicherung bereits vorhanden waren und dem Ver -
sicherungsnehmer, der Leitung des Unternehmens
oder dem verantwortlichen Leiter der Montagestelle
hätten bekannt sein müssen, wobei nur grobe Fahr -
lässigkeit schadet.

4 Versicherungsort
Abweichend von § A4 gilt: 
Versicherungsschutz besteht nur innerhalb des Versiche -
rungsortes. Versicherungsort sind die im Versicherungs ver -
trag bezeichneten räumliche Bereiche.

5 Sachverständigenverfahren
Ergänzend zu § A7 Nr. 4 müssen die Feststellun gen der
Sachverständigen auch enthalten, ab wann und in welchem
Umfang auch ohne den Sachschaden die tech nische
Möglichkeit des geplanten Einsatzes des Montage objektes
bestand.

6 Ende des Vertrages
Abweichend von § B3 endet der Vertrag mit der Abnahme
durch den Besteller, spätestens jedoch mit dem vereinbarten
Zeitpunkt.

7 Prämienrückgewähr
§ B10 gilt nicht.

8 Obliegenheiten
a) Abweichend von § B8 Nr. 1 a) aa) hat der Ver siche rungs -
nehmer alle Planungsdaten sowie deren Ver änderung auf-
grund des tatsächlichen Bau-/Montagefort schrittes aufzu-
zeichnen und nach Produktionsbeginn Bücher zu führen.
Diese Planungsdaten sowie deren Ver änderungen, In ven -
turen, Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen
sind für mindestens drei Jahre vor Verlust, Beschädigung
oder Zerstörung zu schützen.
Dem Versicherer ist jederzeit zu gestatten, sich über den
Bau-/Montagefortschritt zu informieren und Einsicht in die
Aufzeichnungen zu nehmen.

b) Der Versicherungsnehmer hat den Versicherer unverzüg-
lich über nachträgliche Änderungen der technischen
Eigenschaften, des Bau-, Montage- oder Probebetriebs -
ablaufes, des Zeitplans oder der Betriebsweise des Mon -
tageobjektes zu informieren.

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten vor-
sätzlich oder grob fahrlässig, so kann der Versicherer nach
Maßgabe von § B8 zur Kündigung berechtigt oder auch leis -
tungsfrei sein.
Führt die Verletzung der Obliegenheit zu einer Gefahrerhö -
hung, gilt § B9 Absatz 2. Danach kann der Ver sicherer kün-
digen oder leistungsfrei sein.






